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' institutionelle Determinanten staatlicher Forschungssteuerung

Dabei gehe ich nicht davon aus, daß 
eine flächendeckende thematische 
Steuerung dieser Forschungseinrich

tungen gemäß außerwissenschaftlichen 
Kriterien politisch angestrebt wird oder 
wünschenswert wäre. Insbesondere den 
Hochschulen und der MPG wird bekannt
lich ein hohes Maß an selbstbestimmter 
Forschung explizit und unkon
trovers zugestanden, was, wie 
noch deutlich werden wird, auch 
aut so ist. Mich interessieren hier 

diejenigen immer wieder 
vorkommenden Situationen, in 
denen ein forschungspolitisches 
Interesse daran besteht, bestimm
te Forschungen mit Blick und in 
Richtung auf deren außerwissen
schaftliche -  z.B. wirtschaftliche, 
medizinische, ökologische -  Re
levanz voranzutreiben und zu 
diesem Zweck Einrichtungen aus 
den genannten Gruppen von For
schungseinrichtungen in mehr oder weni
ger starkem Maße zu instrumentalisieren. 
Wenn also dieses forschungspolitische Ziel 
besteht: Welche Chancen bestehen für des
sen Realisierung?2

Die etatistische Praxis
Meine -  hier notgedrungen nur sehr kurze 
und damit auch selektive -  Antwort auf die
se Frage lautet, thesenartig vorangestellt: 
Eines der Grundübel der gegebenen institu
tionellen Strukturen von Politik und For

schung besteht darin, zu häufig eine regel
mäßig an staatlichen Macht- und Wissens
defiziten scheiternde etatistische Praxis for
schungspolitischer Steuerung zu etablieren. 
Die etatistische Praxis geht davon aus, daß 
staatliche Akteure -  z.B. das Bundesmini
sterium für Forschung und Technologie 
(BMFT) -  es sich zur Aufgabe machen, bei

spielsweise die gesundheits- oder umwelt
bezogene Forschung in der Bundesrepublik 
zu fördern. Wenn sie dementsprechend ver
suchen, bestimmte Forschungseinrichtun
gen zu einer Orientierung an den jeweiligen 
außerwissenschaftlichen Problemstellun
gen — z.B. Aids-Bekämpfung oder Entwick
lung umweltverträglicherer Formen der 
Energiegewinnung -  zu bringen, stoßen 
staatliche Akteure vor allem auf drei Arten 
von Steuerungsproblemen: Zugriffsbegren
zungen, Einigungszwänge und Kontrollde- 
fizite. Dabei handelt es sich bei den ersten 
beiden um Probleme eines mangelnden Ein

flusses der Steuerungsakteure gegenüber 
den zu steuernden Forschungseinrichtun
gen; das dritte Problem beruht hingegen auf 
einem mangelnden Wissen der Steuerungs
akteure über die Situation, in der sich die 
Forschungseinrichtungen und deren Adres
saten befinden.
Zugriffsbegrenzungen der staatlichen Ak

teure gegenüber den Forschungs
einrichtungen bestehen in dem 
Maße, wie diesen Einrichtungen 
institutioneile Autonomiespielräu
me bei der Festlegung ihrer For
schungsthemen eingeräumt wor
den sind und die Einrichtungen 
auch nicht indirekt über finanzielle 
Anreize thematisch gesteuert wer
den können. Die stärksten Zu
griffsbegrenzungen gibt es gegen
über den Hochschulen und der 
MPG. Das Hochschulrecht ebenso 
wie die Satzung der MPG gewäh
ren staatlichen Akteuren keinerlei 

Recht zur unmittelbaren Entscheidung oder 
auch nur Mitentscheidung über die For
schungsthemen. Nur mittelbar gibt es ge
wisse Möglichkeiten einer Forschungs
steuerung durch die jeweiligen staatlichen 
Akteure. Gegenüber der MPG bestehen ge
legentlich Möglichkeiten, über eine mehr 
oder weniger freigiebige Gewährung von 
Geldmitteln -  die aber immer nur der MPG 
als gesamter Gruppe zur Verfügung gestellt 
werden können -  thematische Zugeständ
nisse zu erreichen; würden solche »golde
nen Zügel« jedoch allzu offensichtlich er
presserisch gehandhabt, nähme das Verhält-

Wie läßt sich wissenschaftliche Forschung politisch 
so steuern, daß sie sich an vorgegebenen außerwis
senschaftlichen Nutzenkriterien orientiert? Diese 
Frage will ich hinsichtlich derjenigen Forschungs
einrichtungen stellen, die eine institutioneile Finan
zierung von staatlicher Seite erhalten -  also 
Hochschulen, Max-Planck-Gesellschaft (MPG), 
Fraunhofer-Gesellschaft (FhG), Großforschungsein
richtungen, Ressortforschungseinrichtungen und 
Einrichtungen der „Blauen Liste“.
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ris zwischen staatlichen Instanzen und 
MPG sehr schnell generell Schaden, woran 
niemandem gelegen sein kann. Bei den 
Hochschulen können die zuständigen Lan
desministerien über den Aufbau neuer 
Hochschulen und neuer Fachbereiche an be
stehenden Hochschulen, die Festlegung des 
Lehrgebiets neuer Lehrstühle und die bei 
einer Neubesetzung mögliche Umwidmung 
bestehender Lehrstühle sowie über die län
gerfristig differentielle personelle und fi
nanzielle Ausstattung von Fachbereichen 
und Lehrstühlen eine gewisse thematische 
Steuerung vornehmen. Dies bleibt aller
dings fast durchweg eine Steuerung über die 
Schaffung relativ »weicher« Opportunitäts- 
Strukturen, die von den Professorinnen und 
Hochschulen immer auch ganz anders ge
nutzt werden können. Es ist also für einen 
Steuerungserfolg ausschlaggebend, daß auf 
seiten der Forscherinnen bereits eine gewis
se Bereitschaft besteht, sich im Sinne der 
Steuerungsziele zu verhalten.

Einigungszwänge
Bei den Großforschungseinrichtungen und 
den Einrichtungen der „Blauen Liste“ hin
gegen werden die Forschungsprogramme 
zwischen staatlichen Trägem und den Ein
richtungen ausgehandelt, wobei ein Eini
gungszwang besteht. Die staatlichen Akteu
re können also stets ihr Veto gegen von den 
Einrichtungen beabsichtigte Forschungs
themen einlegen. Dieses Vetorecht kann al
lerdings bei den Großforschungseinrichtun
gen nicht durch eine rigorose Anwendung in 
eine positive Bestimmung der Forschungs
themen umgemünzt werden. Das BMFT als 
Hauptträger der Großforschungseinrichtun
gen ist, um in der Konkurrenz mit anderen 
Bundesressorts und den Bundesländern die 
eigene Position als gewichtiger forschungs
politischer Akteur zu erhalten, auf diese 
F: Achtungen als seine »Hausmacht« ange- 
V ,en und muß sich daher auf eine echte 
Aushandlung derForschungsthemen einlas
sen. Die Einrichtungen der „Blauen Liste“ 
könnten dagegen durch ihre Träger -  ein 
Bundesministerium und das jeweilige Sitz
land -  solange drangsaliert werden, bis sie 
sich deren thematischen Zumutungen fü
gen; das setzt allerdings voraus, daß beide 
Träger sich einig sind. Sehr ausgeprägte Zu
griffsrechte haben im Vergleich dazu die 
jeweiligen Ministerien des Bundes und der 
Länder gegenüber ihren Ressortforschungs
einrichtungen. Diese sind Weisungsemp
fänger und müssen sich daher thematischen 
Anweisungen unterwerfen.
Zusätzlich zu den mehr oder weniger be
grenzten Zugriffsrechten, die aufgrund der 
institutionellen Trägerschaft oder Finanzie
rung der verschiedenen Forschungseinrich
tungen existieren, gibt es gegenüber allen 
diesen Forschungseinrichtungen Zugriffs
rechte über die Gewährung von Drittmit
teln. Diese Zugriffsrechte werden vor allem 
durch zweierlei begrenzt: durch den Anteil 
der Drittmittel an den gesamten For

schungsmitteln einer Einrichtung und durch 
die Existenz alternativer Drittmittelgeber. 
Den höchsten Drittmittelanteil haben die 
Hochschulen; allerdings stammen diese 
Drittmittel überwiegend von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG), die sich 
den Themenpräferenzen der Antragsteller 
fügt. Erst in den letzten Jahren haben auch 
Drittmittel von seiten des BMFT an den 
Hochschulen mehr Bedeutung gewonnen; 
über diese Drittmittel -  die allerdings zur 
Zeit nur etwa ein Fünftel aller Drittmittel 
der Hochschulen ausmachen -  wird die 
Hochschulforschung in der Tat gemäß be
stimmten außerwissenschaftlichen Nutzen
kriterien thematisch gesteuert. Bei den an
deren Gruppen von Forschungseinrichtun
gen spielen Drittmittel von seiten des 
BMFT oder anderer Bundes- oder Landes
ministerien nur in einzelnen Fällen eine si
gnifikante Rolle. Auch hier unterliegt die 
staatliche Forschungssteuerung also sehr 
starken Zugriffsbegrenzungen.
Ein anderes Steuerungsproblem etatisti- 
scher Forschungssteuerung sind Einigungs
zwänge auf staatlicher Ebene, wenn bei ei
ner Steuerungsmaßnahme gegenüber einer 
Forschungseinrichtung mehrere staatliche 
Akteure Zusammenwirken müssen. Nur die 
Steuerung der Ressortforschungseinrich
tungen durch ihr jeweiliges Ministerium un
terliegt fast überhaupt keinen solchen Eini
gungszwängen.3 Bereits bei der forschungs
politischen Steuerung der Hochschulen 
durch das entsprechende Landesministeri
um bestehen zumindest dann Einigungs
zwänge, wenn eine Steuerung über Investi
tionsmaßnahmen -  z.B. die Beschaffung ei
nes Großgeräts für die Forschung oder die 
Einrichtung einer neuen Fakultät mit ent
sprechenden Baumaßnahmen -  erfolgen 
soll und dabei entsprechend dem Hoch
schulbauförderungsgesetz das Bundesmini
sterium für Bildung und Wissenschaft 
(BMBW) mit ins Spiel kommt. Ansonsten 
unterliegen allerdings die Hochschulen, 
darin den Ressortforschungseinrichtungen 
vergleichbar, einer monolithischen Steue
rung durch ein einziges Ministerium, so daß 
auf staatlicher Ebene keine Einigungszwän
ge auftreten.
Starke Einigungszwänge sind immer dann 
gegeben, wenn eine Gruppe von For
schungseinrichtungen der gemeinsamen in
stitutionellen Trägerschaft oder Finanzie
rung durch mehrere staatliche Akteure un
terliegen. Dies ist bei der MPG, der „Blauen 
Liste“ und den Großforschungseinrichtun
gen der Fall, wobei jeweils Bundes- und 
Landesakteure Zusammenwirken müssen. 
Dabei geraten sie aufgrund divergenter In
teressen sehr häufig in eine institutionell 
angelegte „ Politikverflechtungsfalle “ 
(Scharpf 1985). Die dargestellten starken 
Zugriffsbegrenzungen staatlicher Akteure 
gegenüber der MPG sind das Ergebnis einer 
langwierigen Auseinandersetzung zwischen 
Bund und Ländern, die beide die MPG für 
ihre jeweiligen forschungspolitischen Ziele 
instrumentalisieren, dies aber der jeweils 
anderen Seite verwehren wollten. Die

wechselseitige Blockade von Bund und 
Ländern macht die MPG so -  was ihre Au
tonomie bei der Festlegung von For
schungsthemen anbetrifft -  zum »lachenden 
Dritten«. Die thematische Steuerung der 
Großforschungseinrichtungen wird demge
genüber fast ausschließlich vom BMFT 
durchgeführt; die jeweiligen Sitzländer sind 
im wesentlichen nur am Fortbestand ihrer 
Einrichtungen zumindest in der gegebenen 
Größenordnung interessiert. Dementspre
chend werden die Länder gegen jede Schlie
ßung oder starke Schrumpfung ihrer Groß
forschungseinrichtungen stets ihr Veto ein
legen. Damit fehlt aber dem BMFT ein äuß
erst wirksames Drohmittel, das unter Um
ständen sehr hilfreich oder sogar zwingend 
erforderlich wäre, um mögliche Widerstän
de in den Einrichtungen gegen thematische 
Umorientierungen überwinden zu können. 
Ähnliches trifft in abgemilderter Form auch 
auf viele Einrichtungen der „Blauen Liste“ 
zu. Wenn das Sitzland und das jeweilige 
Bundesministerium keinen Konsens hin
sichtlich des Forschungsprogramms einer 
solchen Einrichtung finden können, kann 
diese sich entsprechenden Steuerungsbe
mühungen eines der beiden Träger immer 
dadurch entziehen, daß sie sich unter die 
Fittiche des anderen begibt.

Kontrolldefizite
Als weiteres Problem etatistischer for
schungspolitischer Steuerung können Kon
trolldefizite der staatlichen Akteure auftre
ten. Diese Defizite sind in dem Maße gege
ben. wie die staatlichen Akteure keine ver
läßlichen und ausreichenden Rückmeldun
gen daiüber erhalten, ob die in Richtung auf 
bestimmte außerwissenschaftliche Nutzan
wendungen ihrer Erkenntnisse gesteuerten 
Forschungseinrichtungen auch tatsächlich 
Erkenntnisse produzieren, die zur Bearbei
tung der entsprechenden außerwissen
schaftlichen Probleme beitragen. Solche 
Kontrolldefizite eröffnen Forschungsein
richtungen unter Umständen attraktive 
Möglichkeiten des »Etikettenschwindels«: 
Eine Einrichtung stellt sich gegenüber den 
staatlichen Akteuren dar, als erarbeite sie in 
deren Sinne nützliche Erkenntnisse, um 
Ressourcen zu akquirieren, die tatsächlich 
für ganz andere Forschungsziele verwendet 
werden.
Fragt man nach den Ursachen von Kontroll- 
defiziten, fällt auf, daß Ministerien gegen
über ihren Ressortforschungseinrichtungen 
in der Regel keine Kontrolldefizite haben. 
Wenn ein Ministerium selbst die Erkennt
nisse nutzt, die seine Ressortforschungsein
richtung erarbeitet, wird es schnell merken, 
ob ihm die Erkenntnisse tatsächlich weiter
helfen oder nicht; das gleiche gilt für Dritt
mittelforschungsaufträge staatlicher Akteu
re an andere Arten von Forschungseinrich
tungen. Dahinter steht der generellere Sach
verhalt, daß zumeist der außerwissenschaft
liche »Endverbraucher« wissenschaftlicher 
Erkenntnisse am besten dazu in der Lage ist,
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deren Nützlichkeit für seine Problembear
beitung einzuschätzen.
1 selten sind die Akteure staatlicher For
schungssteuerung aber zugleich die Nutz
nießer derjenigen Erkenntnisse, die im An
schluß an die Steuerungsbestrebungen her
vorgebracht werden. Viel häufiger sind vor 
allem Unternehmen, aber beispielsweise 
auch Gewerkschaften, Ärzte, Krankenkas
sen, Schulen oder Sportverbände diejeni
gen, die mit den Erkenntnissen, die eine 
Forschungseinrichtung für sie erarbeiten 
soll, etwas anfangen können müssen; und 
die jeweiligen staatlichen Akteure treten ge
genüber der Einrichtung nur als Übermittler 
von Wissensbedarf auf. Dies gilt etwa für 
sämtliche Förderprogramme des BMFT. 
Unter diesen Umständen ist ein Kontrollde- 
fizit nur durch die Institutionalisierung sehr 
dichter und permanenter, damit aber äußerst 
aufwendiger Kontakte zu den Nutzem ver
meidbar. Än diesen Kontakten fehlt es ganz 
offensichtlich, vermutlich aufgrund des in 
vielen Fällen nicht leistbaren Aufwands. 
Nur so ist beispielsweise erklärbar, daß ver
schiedene Großforschungseinrichtungen 
sich in Technologieentwicklungen verrannt

haben, für die keinerlei Bedarf besteht, oder 
sich ganz auf anwendungsfeme Grundla
genforschung zurückgezogen haben.
Nimmt man alle drei Arten von Steuerungs
problemen zusammen, stellen sich aus der 
Sicht der staatlichen Steuerungsakteure ihre 
Möglichkeiten, Forschungseinrichtungen 
bestimmte außerwissenschaftliche Nutzen
kriterien nahezubringen, nur im Verhältnis 
zu den Ressortforschungseinrichtungen als 
befriedigend dar. Ansonsten erweist sich die 
etablierte etatistische Forschungssteuerung 
nicht als sonderlich erfolgreich.

Forschungssteuerung 
durch Adressaten

Von den aufgezeigten Problemen der etati- 
stischen Praxis ausgehend werde ich nun ein 
Altemativmodell entwickeln, das auf eine 
Reihe von Forschungseinrichtungen -  kei
neswegs, wie noch klar werden wird, auf 
sämtliche Einrichtungen -  angewandt wer
den könnte, wenn man deren Orientierung 
an außerwissenschaftlichen Themenvorga

ben erreichen will: das Adressatenmodell. 
Mein wichtigstes Beispiel für eine über wei
te Strecken gelungene -  wenngleich eher 
»blind« erreichte -  Verwirklichung des 
Adressatenmodells ist dabei diejenige staat
lich getragene Gruppe von Forschungsein
richtungen, die bisher überhaupt noch nicht 
zur Sprache gekommen ist: die FhG.4 Aber 
auch der Steuerungserfolg bei vielen Res
sortforschungseinrichtungen erklärt sich 
daher, daß dort -  genau besehen -  die etati
stische Praxis und das Adressatenmodell 
identisch sind.
Die der FhG seit Anfang der siebziger Jahre 
forschungspolitisch zugedachte Aufgabe 
besteht darin, technologisch umsetzbare 
wissenschaftliche Erkenntnisse aus dem 
Forschungssystem in Unternehmen und Be
hörden zu transferieren. Daß die Forscher
innen und Institute der FhG diese Aufgabe 
wahmehmen, wird äußerst effektiv durch 
die Institutionalisierung der sogenannten 
„ erfolgsabhängigen Anreizfinanzierung “ 
erzwungen. Die Höhe der institutioneilen 
Zuwendungen, die die FhG von Bund und 
Ländern erhält, richtet sich nach dem finan
ziellen Volumen der von ihr akquirierten 
Forschungsaufträge. Die FhG ist damit ge
zwungen, will sie als staatlich getragene 
Gruppe von Forschungseinrichtungen über
leben und wachsen, ihr Möglichstes zu tun, 
um den Forschungsbedarf der Wirtschaft 
und der staatlichen Verwaltung zu erkunden 
und zu befriedigen.
Damit verkörpert die FhG das zentrale Prin
zip des Adressatenmodells forschungspoli
tischer Steuerung. Dieses Modell beinhaltet 
einen staatlichen Steuerungsverzicht zu
gunsten der Adressaten der betreffenden 
Forschungseinrichtung. Ist man gewöhnt, 
gemäß der etatistischen Steuerungsvorstel
lung zu denken, mutet es zunächst merk
würdig an, daß ein Steuerungsakteur ausge
rechnet dadurch sein Ziel erreicht, daß er 
darauf verzichtet, das Steuerungsobjekt di- 
rektiv zu lenken. Doch das Beispiel der FhG 
zeigt, daß das Adressatenmodell genau jene 
drei Steuerungsprobleme vermeidet, auf
grund derer die etatistische Praxis bei den 
anderen Gruppen von Forschungseinrich
tungen so wenig erfolgreich ist. Da die 
staatlichen Akteure die FhG hinsichtlich de
ren Forschungsthemen nicht selbst steuern, 
sondern dies der Adressatennachfrage über
lassen, tritt erstens kein Kontrolldefizit auf. 
Ob die FhG erfolgreich arbeitet oder nicht, 
schlägt sich unmittelbar in ihrer Auftragsla
ge nieder. Zweitens gibt es keine folgenrei
chen Zugriffsbeschränkungen, da die staat
lichen Akteure -  das BMFT und die zustän
digen Länderministerien -  überhaupt kei
nen Bedarf nach einer thematischen Steue
rung der FhG haben. Drittens schließlich 
treten aufgrund dieser Steuerungsabstinenz 
auch keine Einigungszwänge auf.
Damit ist das grundlegende Prinzip des 
Adressatenmodells forschungspolitischer 
Steuerung Umrissen. Funktionstüchtig wird 
das Modell allerdings nur unter verschiede
nen weiteren Voraussetzungen. Vor allem 
drei sind unerläßlich.

Forum Wissenschaft 1/9X 53



f&t

Drei Bedingungen

Erstens muß die FhG eine -  was hier nicht 
abwertend gemeint ist — parasitäre Bezie
hung zu den Hochschulen aufrechterhalten. 
Nur so kann sie ihre eigene Wissensbasis 
mit den Erkenntnisfortschritten in den für 
sie relevanten Forschungsgebieten auf dem 
laufenden halten. Als Spezialisten für die 
Übersetzung wissenschaftlicher Erkennt
nisse in technische Problemlösungen sind
d i e  r o i M u c i i i m c i i  u u  i i i u  u . . . u u i

sen, daß andere -  vor allem Forscherinnen 
an den Hochschulen -  bestimmte Wissens
gebiete bis zur Anwendungsreife voranbrin
gen; erst in diesem kognitiven Stadium sind 
die Erkenntnisse dann das geeignete «Roh
material«, mit dem die FhG weiterarbeitet.5 
Insbesondere über gemeinsame Institute 
von FhG und Hochschulen, aber auch über 
Forschungskooperationen und personelle 
Verbindungen hält die FhG engen Kontakt 
mit ihrem »Wirt«.6 Die staatliche For- 

mgspolitik muß in dieser Hinsicht dar- 
aur achten, daß die institutioneilen Regelun
gen etwa des Hochschulrechts solche Ver
flechtungen weiterhin zulassen und fördern. 
Zweitens bedarf es -  damit dieses Verhältnis 
überhaupt bestehen kann -  eines hinrei
chend großen Sektors des Forschungssy
stems, der als »Wirt« für die FhG tauglich 
ist. Die FhG lebt davon, daß es genügend 
Forschungseinrichtungen gibt, die nicht so 
sind wie sie. Diejenigen Forschungseinrich- 
tungen, die konkrete Probleme außerwis
senschaftlicher Adressaten bearbeiten, be
dürfen einer breiten Basis von Forschungen, 
die genau das nicht tun, also eines umfang
mäßig weit größeren Segments nicht-adres- 
satenorientierter Forschungseinrichtun
gen. Das Forschungspotential der Hoch
schulen, aber auch der MPG und der grund
lagenorientierten Großforschungseinrich
tungen und Einrichtungen der „Blauen Li- 

“ muß in ausreichender Vielfalt erhalten 
, .den. Für die staatliche Forschungspoli
tik heißt das, daß das Adressatenmodell der 
Forschungssteuerung die fortbestehende 
Selbststeuerung der nicht adressatenorien
tierten Forschung voraussetzt. Letzteres ist 
ebenfalls im Vergleich zuretatistischen Pra
xis ein Steuerungsverzicht. Die in den letz
ten Jahren zu beobachtenden Bemühungen 
staatlicher Instanzen, insbesondere die 
Hochschulforschung einer unmittelbaren 
Instrumentalisierung vor allem durch Un
ternehmen verfügbar zu machen, sind vor 
diesem Hintergrund als kontraproduktiv 
einzustufen, weil dadurch die Produktion 
des grundlagentheoretischen »Humus«, der 
für das Gedeihen anwendungsreifen techno
logischen Wissens unverzichtbar ist, ver
nachlässigt wird. Man kann demzufolge nur 
von Glück sagen, wenn diese fehlgeleiteten 
Bemühungen sich größtenteils an den dar
gestellten Steuerungsschwierigkeiten die 
Zähne ausbeißen. Diese Steuerungsschwie
rigkeiten vor allem gegenüber den Hoch
schulen und der MPG sind also .Selbststeue
rungschancen dieser Einrichtungen, die ih

rer »Wirts«-Rolle im Forschungssystem nur 
zugute kommen können.
Drittens schließlich setzt das Funktionieren 
des Adressatenmodells voraus, daß die be
treffende Forschungseinrichtung dagegen 
geschützt wird, von ihren Adressaten nicht 
nur, wie vorgesehen, instrumentalisiert, 
sondern völlig vereinnahmt zu werden. Eine 
solche kontraproduktive Vereinnahmung 
tritt immer dann sehr leicht ein, wenn die 
Forschungseinrichtung gezwungen ist, ihre 
gesamte Forschungskapazität für die Ab
wicklung uci Auressaienauuiäge einzusct- 
zen. Dann bleiben der Einrichtung keine 
Kapazitäten mehr, um selbst an den Fort
schritten der für sie relevanten Forschungs
felder zu partizipieren. Diese für die Erfül
lung der außerwissenschaftlichen Lei
stungserwartungen unabdingbare Partizipa
tion kann nicht ausschließlich rezeptiv, also 
über die Rekrutierung von auf dem jeweils 
neuesten Stand ausgebildeten Personal und 
Verfolgung der Forschungsliteratur gesche
hen. Die in der Regel zu abstrakten Erkennt
nisse anderer Forscherinnen müssen viel
mehr, wie bereits erwähnt, von der FhG 
selbst für die konkreten Problemstellungen 
ihrer Arbeit spezifiziert werden, wodurch 
ein -  zweifellos von Fall zu Fall unter
schiedlicher, aber niemals vemachlässigba- 
rer -  eigener Aufwand an produktiver For
schungstätigkeit anfällt.7 Je stärker die Ver- 
einahmung einer Forschungseinrichtung 
durch die Adressaten ist, desto größer wird 
die die Gefahr, daß sie schließlich immer 
mehr die Betriebsblindheit ihrer Adressaten 
übernimmt, wodurch sie letzten Endes dann 
für diese nutzlos wird.8 Dagegen sind insti
tutionelle Vorkehrungen nötig und auch 
möglich. Bei der FhG ist hierfür am wich
tigsten, daß sie sich nicht ihre gesamten 
Finanzmittel über Aufträge verschaffen 
muß, sondern durch die Anreizfinanzierung 
von staatlicher Seite immer auch Gelder er
hält, die für die sogenannte »Eigen-« oder 
»Vorhalteforschung« eingesetzt werden 
können. Darüber können jene nicht unmit
telbar auftragsbezogenen Wissensbestände 
erarbeitet werden, die es der FhG längerfri
stig überhaupt erst ermöglichen, die an sie 
ergehenden Aufträge erfolgreich zu erledi
gen.9 Hinzu kommt, daß die FhG als Gruppe 
von Instituten über eine Zentrale verfügt, 
die darauf achtet, daß sich ein einzelnes 
Institut nicht übermäßig in die Auftragsfor
schung verrennt und damit zwar kurzfristig 
sehr erfolgreich arbeitet, längerfristig aber 
sein Forschungspotential selbst demontiert. 
Wenn diese drei Voraussetzungen gegeben 
sind, kann eine Forschungssteuerung durch 
die Adressaten, wie an der FhG, aber auch 
an vielen Ressortforschungseinrichtungen 
studierbar, ihre Überlegenheit gegenüber 
der vorherrschenden etatistischen Praxis be
weisen. Damit stellt sich aber die Frage: 
Inwieweit läßt sich diese Art der For
schungssteuerung auch auf andere Adressa
tenkreise als Unternehmen oder Behörden 
übertragen? Daß Unternehmen oder Behör
den oftmals -  wenn auch keineswegs immer 
-  eine hinreichende Befähigung zur Artiku

lation von eigenen Forschungsinteressen 
gegenüber den relevanten Forschungsein
richtungen haben und auch die Befriedi
gung dieser Interessen finanzieren können, 
deckt ja  viele gesellschaftlich wichtige Pro
blemfelder, deren Bearbeitung durch mehr 
wissenschaftlich fundiertes Wissen verbes
sert werden könnte, nicht ab.

Artikulation von
rorschun̂ sintere9sen

Könnte man staatlich getragene For- 
schungseinrichtungen so schaffen bzw. be
stehende -  wofür insbesondere viele Ein
richtungen der „Blauen Liste" und einige 
Großforschungseinrichtungen in Frage kä
men -  so umbauen, daß z.B. die Gewerk
schaften oder Umweltverbände oder Bür
gerinitiativen einen ähnlich willigen und 
kompetenten wissenschaftlichen Ansprech
partner haben wie viele Unternehmen und 
Behörden mit der FhG? Das ist die sich aus 
meinen Überlegungen ergebende eigentlich 
entscheidende Frage, will man etwa eine 
sozial und ökologisch verträglichere Tech
nikgestaltung vorantreiben.
Die Überlegenheit einer Forschungssteue
rung durch die Adressaten ist -  um dies 
nochmals zu sagen -  in dem Maße gegeben, 
wie die Adressaten der Forschungseinrich
tungen als unmittelbar von einem Problem 
Betroffene ihren eigenen Bedarf an For
schungsleistungen besser einzuschätzen 
vermögen als staatliche Akteure, die -  falls 
sie nicht selbst die unmittelbar Betroffenen 
sind -  immer nur aus der Distanz zu urteilen 
vermögen. Ich gehe nicht so weit, den un
mittelbar Betroffenen in jedem Fall diesen 
Einschätzungsvorteil zuzusprechen; aber er 
liegt doch in sehr vielen Fällen vor.10 Wie 
kann man dann den bei den Adressaten vor- 
findbaren »Sachverstand in eigener Sache« 
forschungspolitisch nutzen?
Man stelle sich vor, daß beispielsweise ein 
medizinisches Institut, das die Auswirkun
gen von Umweltfaktoren auf die menschli
che Gesundheit untersuchen soll, für seine 
zukünftige Arbeit folgende Auflage erhiel
te: Nach einer angemessenen Übergangs
frist muß es dauerhaft mindestens 50% -  
dies ist natürlich eine willkürliche Zahl -  
seiner Forschungskapazität mit Aufträgen 
von Umweltverbänden und -initiativen so
wie medizinischen Selbsthilfegruppen be
schäftigen; falls dies der Einrichtung nicht 
gelingt, wird ihre Forschungskapazität -  in
stitutioneile Finanzierung und Planstellen -  
entsprechend abgebaut. Im Gegenzug ver
pflichten sich die staatlichen Träger auf 
Bundes- und Landesebene, keinerlei thema
tische Steuerung des Forschungspro
gramms der Einrichtung mehr vorzuneh
men.11 Da nicht davon auszugehen ist, daß 
die Betroffenenorganisationen als Adressa
ten der Einrichtung immer hinreichend zah
lungskräftig sind, um Forschungsaufträge 
vollständig finanzieren zu können, müßte 
ein mehr oder weniger großer Teil der Ko-
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sten vom Ministerium getragen werden -  
aber wohlgemerkt nicht als sichere institu
tionelle Finanzierung, sondern als immer 
erst einzuwerbende Geldmittel.12 Der Fi- 
rr"zierungsmodus der FhG erscheint aus 
c er Perspektive als derjenige Sonderfall, 
bei dem die Adressaten hinreichend finanz
kräftig sind, um 100% des Auftragshonorars 
selbst bezahlen zu können.13 Allerdings 
muß auch bei wenig zahlungskräftigen 
Adressaten -  z.B. einer lokalen Bürgerin
itiative -  darauf geachtet werden, daß sie 
einen für sie selbst spürbaren finanziellen 
Eigenbeitrag leistet, damit nicht »mutwil
lig« Forschungsaufträge erteilt werden. So 
kann überdies verhindert werden, daß eine 
Forschungseinrichtung sich für sie passende 
Betroffenenorganisationen hält oder gar 
schafft, deren Zweck allein darin besteht, 
Forschungsaufträge zu erteilen, um die Be
schäftigung der Einrichtung zu sichern. 
Damit wäre eine institutioneile Regelung 
geschaffen, die diese Forschungseinrich
tung dazu zwingt, wie ein Institut der FhG 
zu arbeiten. Doch der Adressatenkreis sind 
in diesem Falle gesellschaftliche Gruppie
rungen, die sich normalerweise eine solche, 
auf ihre speziellen Interessen zugeschnitte
ne Auftragsforschung nicht leisten können. 
Für die auf konkrete außerwissenschaftliche

Problemlagen bezogene umweltmedizini
sche Forschung würden Forschungskapazi
täten geschaffen, die nicht länger -  wie bis
her -  etatistisch gesteuert werden müßten. 
Anstelle der oft unüberwindbaren Steue
rungsschwierigkeiten würde vielmehr eine 
Art der Steuerung installiert, die auf der 
einen Seite die staatlichen Steuerungsakteu
re entlastet, indem sie auf der anderen Seite 
die gesellschaftlichen Adressaten der For
schung in den Stand versetzt, ihren For
schungsbedarf selbst in Auftrag zu geben. 
Ich unterschätze nicht die beträchtlichen 
Übergangsschwierigkeiten, die ein solcher 
institutioneller Umbau der Steuerung adres
satenorientierter Forschung mit sich bräch
te. Denn die betreffenden Forschungsein
richtungen müssen lernen, den für sie neu
artigen institutionellen Zwang zu bewälti
gen. Der Zwang zur Auftragsforschung für 
bestimmte Adressaten kann ja  nicht die da
für benötigten Fähigkeiten erzeugen; er 
kann nur ein Zwang zum Aneignen dieser 
Fähigkeiten sein, sollte dabei aber mit einer 
entsprechenden Unterstützung dieses Ler
nens verbunden werden. Wie die FhG ge
zeigt hat, dauert es eine ganze Weile, bis 
eine Forschungseinrichtung als Organisa
tion und die ihr angehörenden Forscherin
nen entsprechende Fähigkeiten -  der Über

setzung von wissenschaftlichen Erkenntnis
sen in außerwissenschaftliche Problemlö
sungen, der Akquisition und Abwicklung 
von Aufträgen, der Vernetzung mit der 
Hochschulforschung u.a.m. -  ausgebildet 
haben. Insbesondere sollten die staatlichen 
Steuerungsakteure darauf achten, daß die 
Forschungseinrichtung für ihre Bemühun
gen des Fähigkeitserwerbs auch, beispiels
weise über öffentliches Lob, eine entspre
chende soziale Bestätigung erfährt und da
mit auf diesem Weg bestärkt wird. Auf der 
Gegenseite müßten die Adressaten der For
schung lernen, mit dieser für sie neuen 
Möglichkeit kundig umzugehen — z.B. rea
lisierbare und instruktive Forschungsaufträ
ge zu formulieren. Auch hier kann for
schungspolitische Unterstützung geboten 
sein -  vielleicht der Art, wie Regierungen 
oder Nichtregierungsorganisationen in den 
sogenannten »Entwicklungsländern« ge
zielte Lernhilfen erhalten, um mit den Ent
wicklungshilfeorganisationen der Geber
länder umzugehen.
Das Selbstverständnis der staatlichen Steue
rungsakteure müßte in einer derart verän
derten forschungspolitischen Landschaft im 
Kem darin bestehen, Katalysatoren eines 
Pluralismus von Adressatenorientierungen 
wissenschaftlicher Forschung zu sein. Die-
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sen Pluralismus gibt es ja bislang nicht, weil 
nur bestimmte Gruppen von Unternehmen 
und bestimmte staatliche Behörden tatsäch
lich ihre Forschungsinteressen unmittelbar 
an bestimmte Forschungseinrichtungen her
antragen können. Um einen Begriff Claus 
Offes zu übernehmen: Die vielen »dispari- 
tären« Forschungsinteressen -  z.B. von 
Ökologiegruppen, Gewerkschaften oder 
Selbsthilfegruppen -  sind bisher, wenn 
überhaupt, nur mehr schlecht als recht etati- 
stisch bedient worden. Wenn die staatlichen 
Akteure aus den angegebenen Gründen dar
a u f-  und das heißt im übrigen auch: auf ein 
gehöriges Maß an Bevormundung -  ver
zichten und statt dessen den Adressaten 
selbst die Möglichkeit verschaffen, sich an 
Forschungseinrichtungen zu wenden und 
dort Gehör zu finden, könnte das ein viel
versprechender Weg sein, eine sozial und 
ökologisch verträglichere Technikgestal
tung zu fördern.
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Anmerkungen

1) Für sehr hilfreiche und weiterführende Diskussio
nen danke ich Dietmar Braun, Hans-Willy Hohn, 
Renate Mayntz, Fritz Scharpf, Andreas Stucke, 
Johannes Weyer, Reinhard Zintl und insbesondere 
Jürgen Häusler.

2) Die folgenden Ausführungen beruhen vor allem 
auf den empirischen und theoretischen Ergebnis
sen bzw. Zwischenergebnissen mehrerer Projekte 
am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsfor
schung: der Untersuchung der staatlich finanzier
ten außeruniversitären Forschung in Deutschland 
durch Hans-WUly Hohn und mich (vgl. 
Hohn/Schimank 1990; Schimank 1990); Andreas 
Stuckes Analyse des Forschungsministeriums auf

Bundesebene seit der Gründung des 
steriums für Atomffagen (vgl. Stucke jooiy Diet
mar Brauns laufendem Projekt über y|e jnsymy0 . 
nellen Strukturen der Förderung der 
forschung (vgl. Braun 1990); Hans fyji««Hohn* 
neuem Projekt über die Bedingungen gjncs erfolg
reichen Wissenstransfers zwischen ijcm pQr. 
schungs- und dem Wirtschaftssystem« srf||fcg|frh 
meinem eigenen neuen Projekt über VerälldäBi- 
gen der Forschungsbedingungen an acn deutschen 
Hochschulen seit Mitte der siebzigtr j^hr 
anregend für das folgende war darütcr hinaus die 
von Renate Mayntz und Fritz Schn  ̂ kürzlich 
vorgelegte, sich zum Teil ebenfalls -uf einige der 
genannten Untersuchungen stützenuc Interpreta
tion der Chancen und Schwierigkeiu.., ejncr pojjjj 
sehen ForschungS'ieucrung in der H .,deSrepubliK 
(vgl. Mayntz/Scharpf 1990). Für aus diesen 
Arbeiten hier gezogenen Schlußfoli:.TungCn 
die Verantwortung natürlich aussu,|jeßycy 
mir.

3) Ebenso wie bei den Hochschulen kaj.n ^  aucy 
den Ressortforschungseinrichtungc,, allerdings 
stets Einigungszwänge zwischen der., ¡ynen (i5er. 
geordneten Ministerium und dem Fn-tnzministeri- 
um bzw. dem parlamentarischen haushaltsaus- 
schuß geben.

4) Ich betone allerdings, daß ich im folgenden nicht 
die Gesamtheit der Faktoren, die dun Erfolg der 
FhG erklären, behandle, sondern miti, auf diejeni
gen beschränke, die für mein analytisches Modell 
wichtig sind. Ebensowenig finden si. y diese Fak
toren bei allen Instituten der FhG gleichermaßen 
vor.

5) Natürlich gibt es auch zahlreiche H'>chschulFor- 
scherlnnen. die diesen Schritt selbst tun. Doch 
anders als bei der FhG ist deren Bereitschaft zum 
Wissenstransfer eben nicht institutx^ell erzwun
gen, sondern freiwilliger Natur.

6) An einer Forschungseinrichtung wie BatteUe läßt 
sich im Vergleich zur FhG die Bedeutung dieses 
Faktors ablesen. Battelle fehlt jene parasitäre Be
ziehung zu den Hochschulen, was einer der Grün
de dafür ist, daß die FhG Battelle inzwischen weit 
hinter sich gelassen hat -  und das, obwohl BatteUe 
anfangs sogar deutlich besser dagc-.tanden hatte 
als die FhG.

7) Gleiches gilt für die RessortforschungsemrichtUn- 
gen, von denen viele ebenfalls immer wieder Ver- 
cinnahmungstcndcnzcn ausgesetzt sind. vjSj

8) Das läßt sich an vielen kommerzie.cn Auftrags
forschungsinstituten, aber auch ¿n den For
schungseinrichtungen von Verbänden -  und politi
schen Parteien -  studieren.

9) Auch hier ist Battelle als eine fast ausschließlich 
von Aufträgen lebende Forschungsc.arichtung ein 
instruktiver Kontrast.

10) . Erst wo er eindeutig nicht vorliegt, »eil die Adres
saten sich z.B. systematisch über ih:e Eigeninter
essen täuschen oder zu kurzfristig decken, ist dann 
gleichsam »subsidiär« Etatismus vermutlich un
vermeidlich.

11) Zu den 50% ihrer Forschungskapazität, die für 
Aufträge der Betroffenenorganisau-nen verwen
det würden, kämen -  weiterhin reu spekulativ -  
30% für Aufträge des Ministerium' and 20% für 
auftragsfreie, selbstbestimmte Fo^hung. Die 
Aufträge des Ministeriums machen -oenso wie die 
Aufträge der Betroffenenorganisat-nen eine zu
sätzliche thematische Steuerung d-r Forschung 
durch das Ministerium entbehrlich jnd die The
men der selbstbestimmten Forschung ergeben sich 
aus den Bedürfnissen, die die Aufr ,gsf°rschunß 
hervorbringt.

12) Die jetzigen Projektträger des BNE^ ließen sich 
z.B. als Instanzen einer solchen y Jel Zuweisung 
auf der Basis irgendeiner Art von > r>;durftigkeitf- 
prüfung« nutzen.

13) Genau besehen stimmt dies oft nie’-* ^  dieFhO 
aufgrund der ihr zur Verfügung ge eilten stUKUH 
chen Finanzmittel ihre Forschungs!;:itunßc?^*“ ' 
ger anbieten kann -  weshalb sie
wieder auskonkurrieren kann. Au;1 ,m.
FhG liegt also eine staatliche Su~ 5110 
adressatenorientierter Forschung vcr
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